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Norm

ABGB §140 idF 1977/403;

ABGB §166;

BAO §115 Abs1;

EheG §55a;

EStG 1972 §20 Abs1 Z4;

EStG 1972 §34 Abs1;

EStG 1972 §34 Abs2;

EStG 1972 §34 Abs3;

VwRallg;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1991, 382;

Rechtssatz

Unterhaltszahlungen fallen nicht schon deshalb zwangsläu g an, weil sie vertraglich (in einem Vergleich) festgelegt

sind. Vielmehr muß schon die Verp ichtung zur festgelegten Leistung zwangsläu g erwachsen sein; der

Steuerp ichtige darf sich der Belastung aus tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen können.

Dies aufzuzeigen ist Sache des Steuerpflichtigen.
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